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AUSZUG AUS DER ÄNDERUNG UND NEUBEKANNTMACHUNG DES 
GEBÜHRENTARIFS DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER DRESDEN 

Die Vollversammlung der IHK Dresden hat am 19. April 2017 gemäß § 3 Absatz 6 IHKG folgende Änderungen 
des Gebührentarifs beschlossen: 

2. Öffentliche Bestellung und Vereidigung, Prüfung und Bekanntgabe 

2.1. Sachverständige 
2.1.1. Bearbeitung des Antrages bei Erstbestellung 1500,00 Euro 
2.1.2. Entscheidung über den Antrag bei Erstbestellung 180,00 Euro 
2.1.3. Öffentliche Bestellung und Vereidigung 400,00 Euro 
2.1.4. Bearbeitung des Antrages auf erneute Bestellung nach Fristablauf 1000,00 Euro 
2.1.5. Entscheidung über den Antrag auf erneute Bestellung 200,00 Euro 
2.1.6. Bearbeitung des Antrages auf Änderung/Erweiterung des Bestellungsgebietes 1000,00 Euro 
2.1.7. Entscheidung über den Antrag auf Änderung/Erweiterung des Bestellungsgebietes 200,00 Euro 

2.2. Sonstige Personen (§ 25 Sachverständigenordnung) 
2.2.1. Bearbeitung des Antrages bei Erstbestellung 750,00 Euro 
2.2.2. Entscheidung über den Antrag bei Erstbestellung 180,00 Euro 
2.2.3. Öffentliche Bestellung und Vereidigung 400,00 Euro 
2.2.4. Bearbeitung des Antrages auf erneute Bestellung nach Fristablauf 500,00 Euro 
2.2.5. Entscheidung über den Antrag auf erneute Bestellung 200,00 Euro 
2.2.6. Bearbeitung des Antrages auf Änderung/Erweiterung des Bestellungsgebietes 500,00 Euro 
2.2.7. Entscheidung über den Antrag auf Änderung/Erweiterung des Bestellungsgebietes 200,00 Euro 

2.4. Sonstige Gebühren 
2.4.1. Rücknahme oder Widerruf der  öffentlichen Bestellung und Vereidigung oder 

Bekanntgabe 350,00 Euro 
2.4.2. Widerspruchsbescheid 1,5 fache 

 der jeweiligen Gebühr 

Gebühren gemäß Ziffern 2.1.1 und 2.2.1 sind mit der Einreichung des Antrages zu zahlen; sie werden bei der 
Berechnung der Gebühr für den Erlass eines Widerspruchsbescheides nach § 2 Absatz 2 der 
Gebührenordnung nicht mit einberechnet. Die Änderung wurde durch das Sächsische Staatsministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr am 23. Juni 2017 genehmigt und in der IHK Zeitschrift „ihk.wirtschaft“, 
Ausgabe 07/08 2017 amtlich bekannt gemacht. Sie treten am 01.09.2017 in Kraft. 
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